
 

 

Schutzkonzept für geführte Wanderungen (Stand: 19.04.2021) 
 

Folgende Grundsätze müssen bei geführten Wanderungen eingehalten werden: 

 

1.  Nur symptomfrei teilnehmen 

Personen mit Krankheitssymptomen, die auf eine COVID-19-Infektion hinweisen könn-

ten, dürfen nicht teilnehmen. 

 

2.  Ausrüstung 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind verpflichtet, Gesichtsmasken und Desinfektions-

mittel im Rucksack zu haben. Die Wanderleiterin respektive der Wanderleiter ist ver-

pflichtet, zusätzlich Handschuhe für Erste-Hilfe-Leistungen im Rucksack zu haben. 

 

3.  Abstand halten 

Es sind maximal 15 Personen inkl. Wanderleiterin respektive Wanderleiter zugelassen. 

Wenn der Abstand von 1.5 Meter nicht eingehalten werden kann, muss zwingend eine 

Maske getragen werden. Maskenpflicht besteht im gesamten öffentlichen Verkehr und 

dies unabhängig davon, ob der Abstand von 1.5 Meter eingehalten werden kann oder 

nicht. 

 

4.  Hygienemassnahmen 

Keine Hände schütteln. Nase, Mund und Augen nicht berühren. Husten und Niesen in ein 

Taschentuch oder in die Armbeuge. Hände regelmässig mit Seife waschen. Wenn Hän-

dewaschen nicht möglich ist, so sind die Hände regelmässig zu desinfizieren. Abfälle, vor 

allem Papiertaschentücher und Gesichtsmasken sind nach Hause zu nehmen. 

 

5.  Teilnehmerliste führen 

Die Schaffhauser Wanderwege führen für alle geführten Wanderungen Teilnehmerlisten 

gemäss Vorgaben des BAG. Die Wanderleiterin respektive der Wanderleiter ist verant-

wortlich für die Vollständigkeit der Liste und dass diese dem Corona-Beauftragten zur 

Verfügung steht. Teilnehmerinnen respektive Teilnehmer informieren den Corona-

Beauftragen, falls sie nach der Wanderung Krankheitssymptome haben, die auf eine 

COVID-19-Infektion hinweisen könnten. 

 

Die Schaffhauser Wanderwege bezeichnen Paul Kurer (Telefon: 052 672 60 82 / E-Mail: 

chefwanderleiter@schaffhauser-wanderwege.ch) als Corona-Beauftragen. 

 

Vom Vorstand des Vereins Schaffhauser Wanderwege beschlossen am 15. Juni 2020 

(mit Änderungen gemäss Beschlüsse des Bundesrates). 

 

Der Präsident: Hans Rudolf Stamm 
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